

Musterdienstanweisung Luftkoordination V1 Stand: 02/2026
Bereitstellung einer 
Musterdienstanweisungen zur Integration und zum Einsatz von Funktionen zur Luftkoordination
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Hinweis zur Bereitstellung
Diese Musterdienstanweisung wurde durch das Waldbrandkompetenzzentrum des Landes Brandenburg in Zusammenarbeit mit unteren Katastrophenschutzbehörden nach dem Bottom-Up-Verfahren (in Anlehnung an die Empfehlungen des Wildfire-Peer-Review Brandenburg 2025) entwickelt und zur Unterstützung der überörtlichen Aufgabenträger bereitgestellt.
Sie dient als fachliche Orientierung und Arbeitsgrundlage für die Integration sowie den operativen Einsatz von Funktionen zur Luftkoordination im Katastrophenschutz.
Eine Anpassung an die lokalen organisatorischen, rechtlichen und einsatztaktischen Gegebenheiten ist erforderlich und durch die jeweils zuständige Behörde vorzunehmen. Gelbmarkierte Textpassagen müssen an die hiesigen Umstände angepasst werden.

Haftungsausschluss
Diese Musterdienstanweisung wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Gleichwohl kann keine Gewähr für Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der enthaltenen Inhalte übernommen werden.
Die Anwendung erfolgt in eigener Verantwortung der jeweils zuständigen unteren Katastrophenschutzbehörde.
Eine Haftung des Landes Brandenburg sowie der an der Erstellung beteiligten Behörden und Personen für Schäden, die unmittelbar oder mittelbar aus der Nutzung, Umsetzung oder Nichtanwendung der Inhalte entstehen, ist ausgeschlossen, soweit gesetzlich zulässig.
Rechtsverbindliche Regelungen, bestehende Dienstvorschriften sowie örtliche Alarm- und Einsatzplanungen gehen dieser Musterdienstanweisung vor.
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Musterdienstanweisung zur Integration und zum Einsatz von Funktionen zur Luftkoordination im Landkreis/in der kreisfreien Stadt
Herausgeber: [Name des Landkreises] – Untere Katastrophenschutzbehörde
Datum: [TT.MM.JJJJ]
Gültig ab: [TT.MM.JJJJ]
1. Zweck und Ziel
Diese Dienstanweisung regelt die Einrichtung, Alarmierung und den Einsatz von Führungsfunktionen zur Luftkoordination im Rahmen der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr im Landkreis/der kreisfreien Stadt XXX. Ziel ist die einheitliche und sichere Koordination sämtlicher luftgebundener Einsatzmittel (bemannte und unbemannte Luftfahrzeuge), um die Wirksamkeit der Gefahrenabwehrmaßnahmen zu erhöhen, Gefahren für Boden- und Luftkräfte zu minimieren und eine effiziente Integration luftgestützter Einsatzoptionen in die Gesamtführung sicherzustellen. 

Sie konkretisiert die Fachempfehlung des Ministeriums des Innern und für Kommunales zur einheitlichen Beschreibung des Luftkoordinators im Brand- und Katastrophenschutz des Landes Brandenburg (Stand 2024) und ist im Landkreis/der kreisfreien Stadt XXX verbindlich umzusetzen.
2. Einsatzindikation
Die Luftkoordination ist insbesondere bei komplexen Großschadensereignissen und Katastrophen, wie beispielsweise ausgedehnten Vegetationsbränden, Hochwasserlagen, MANV-Lagen sowie Gefahrguteinsätzen mit bemannten und/oder unbemannten Luftfahrzeugeinbindung erforderlich. Auch niederschwellige Einsatzlagen, wie bspw. eine Personensuche, können die einsatzbezogene Luftkoordination bedingen.
Die Einsatzindikation kann grundsätzlich im eigenen, aber auch, auf Ersuchen, in einem anderen Zuständigkeitsbereich gegeben sein.
3. Alarmierung und einsatzbezogene Informationen
Bei der Alarmierung wird zwischen einem Einsatz im eigenen Zuständigkeitsbereich (i.d.R. Sofortalarmierung) und einem externen Hilfeleistungsersuchen in einem anderen Zuständigkeitsbereich unterschieden. Eine dauerhafte Erreichbarkeit einer Führungskraft in der Luftkoordination ist sicherzustellen. 
3.1 Alarmierung
Das Alarmierungsverfahren wird hierbei in folgende Stufen differenziert:
Sofort-Verfahren
Die Sofortalarmierung von eigenen Fähigkeiten der Luftkoordination erfolgt durch die Integrierte Regionalleistelle XXX (IRLS) gemäß örtlicher und/oder überörtlicher Alarm- und Ausrückeordnungen (AAO) in Abhängigkeit des Einsatzstichwortes und/oder der skalierbaren, hiesigen Alarmstufenerhöhung.
Regional-Verfahren
Die Alarmierung von weiteren Fähigkeiten der Luftkoordinationen erfolgt innerhalb des örtlich zuständigen Bereiches der IRLS entsprechend der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung XX vom XX.XX.20XX.
Individual-Verfahren
[bookmark: _Hlk219990373]Ergänzend hat Person/Funktion (z.B. Kreisbrandmeisterei, AL Ordnungsamt, …) bei niederschwelligen Einsatzlagen im eigenen Zuständigkeitsbereich sowie bei externen Anforderungen die Möglichkeit Fähigkeiten der Luftkoordination in den Einsatz bringen zu lassen. Die externe, insbesondere regionale und überregionale, Anforderung sollte im Regelfall durch die hilfeersuchende Behörde über das Koordinierungszentrum Krisenmanagement des Landes Brandenburg initialisiert werden. Eine fortlaufende Fähigkeitsvorplanung ist anzustreben.
3.2 Einsatzbezogene Informationen
Die Informationsflüsse und Kommunikation im Zusammenhang mit der Alarmierung sowie der initial fortlaufenden Kommunikation zwischen erforderlichen Fähigkeitsakteuren der Luftkoordination erfolgt über gesicherte Kommunikationsmedien und -mittel.
Die Alarmierung der Führungsfunktionen zur Luftkoordination erfolgt hierbei über BrandenburgAlarm/DME. Bei Nutzung von zugelassenen, ergänzenden Informations- und Kommunikationssystemen können die alarmierten Personen die Rückmeldungen einsehen. 
Zur Kommunikation innerhalb und außerhalb von Einsatzlagen zwischen verantwortlichen Personen der Luftkoordination ist die Brandenburg weit bereitgestellte Applikation BOS-Messenger zu nutzen.
4. Personal und Organisation
Im Landkreis/In der kreisfreien Stadt sind mindestens vier aktive Führungsfunktionen zur Luftkoordination vorzuhalten. Die Fähigkeit der Luftkoordination stellt eine Teilfähigkeit der Führungsunterstützung innerhalb des Fachdienstes Führung nach § 38 Abs. 1 BbgBKG i.V.m. mit der jeweils aktuellen KatSV dar.
Qualifizierte Führungspersonen, die in der Fähigkeit der Luftkoordination mitwirken, sind offiziell (ggf. mit Zeitraum) durch die Untere Katastrophenschutzbehörde zu berufen. Sofern Ergänzungsfunktionen in der Luftkoordination im Rahmen der Einsatzplanung berücksichtigt sind, können auch diese Personen berufen werden.
Die Akteure der Luftkoordination werden in einer Verfügbarkeits- und Ruffolgeliste erfasst, die durch die Untere Katastrophenschutzbehörde fortlaufend geführt und aktualisiert wird. Diese Auflistung muss geeignet sein, um die Alarmierung sowie die einsatzbezogenen Informationsflüsse sicherzustellen. Die Auflistung Luftkoordinatoren o. Fahrzeuge o. BOS-Digitalfunkgeräte (fähigkeitsgebundene BSI-Karte) der Luftkoordination wird im Einsatzleitsystem als Einsatzmittel hinterlegt, um eine strukturierte Alarmierung über die IRLS sicherzustellen.
Die Fähigkeit der Luftkoordination ist im landesweiten Dashboard-Fähigkeitsmanagement entsprechend der Fähigkeitsstufe 1-3 aufzunehmen.
5. Fähigkeitsbeschreibung/Aufgabenprofile
Die Führungskräfte der Luftkoordination sind für die einheitliche Luftraumkoordination verantwortlich und melden alle wesentlichen Entscheidungen und Gefährdungen an die Letztinstanz der einsatzbezogenen Führungsorganisation (Einsatzleitung/Führungsstab).
Für eine strukturierte, verhältnismäßige Einbindung in die erforderliche Führungsorganisation gelten nachfolgende Fähigkeitsstufen als Orientierung. Die Aufgabenprofile setzen einen Verantwortungs- und Handlungsrahmen für regelmäßig erforderliche Funktionen in der Luftkoordination. Die Funktionswahrnehmungen können als einzelne oder simultane Funktionsausübung in Abhängigkeit der Fähigkeitsstufe erforderlich sein.
5.1 Fähigkeitsbeschreibung
Die Luftkoordination soll in folgenden skalierbaren Stufen zum Einsatz gebracht werden können:
	Fähigkeitsstufe
	Stufe 1
	Stufe 2
	Stufe 3

	Schwerpunkt
	telefonische Fachberatung
	Fachberatung vor Ort

	Fachberatung & Abschnittsleitung Luft vor Ort

	typische stufenbezogene Aufgabe
	Fähigkeitserläuterungen zu luftgebundenen Einsatzmitteln (technisch-taktischer Einsatzwert) und deren Erfordernissen für die Letztinstanz der einsatzbezogenen Führungsorganisation
	u.a. fachliche Lagebeurteilung für die Letztinstanz der einsatzbezogenen Führungsorganisation
	u.a. fachliche Lagebeurteilung für die Letztinstanz der einsatzbezogenen Führungsorganisation sowie eigenständige Leitung eines Abschnitts mit luftgebundenen Maßnahmen

	Einsatzmittel
	
	GW-Drohne oder ELW1 oder KdoW, geländegängig
	GW-Drohne & ELW1 oder KdoW, geländegängig
ggf. situationsangepasste Ergänzung durch ELW 2 (u.a. auch zur Aufnahme von Verbindungspersonen, bspw. Polizei, Bundeswehr)

	Mindeststärke
	1/0/0//1 
Führungskraft Luftkoordination
	1/1/2//4 
davon eine Führungskraft Luftkoordination
	2/2/4//8
davon zwei Führungskräfte Luftkoordination, bei komplexen Lagen zusätzlich ein Verbandsführer

	Bemerkung
	
	Rendezvous-System an der Einsatzstelle möglich
	Rendezvous-System an der Einsatzstelle möglich



Die Durchhaltefähigkeit ist stufenunabhängig auf mindestens 24/48 Stunden auszulegen. Hierbei sind u.a. auch die Fähigkeitsvorhaltungen der Luftkoordination innerhalb des Regionalleitstellenbereiches gemäß des Regional- und/oder des Individualverfahrens der Alarmierung zu berücksichtigen.
Die Verfügbarkeit der vorgehaltenen Fähigkeiten und deren Status sind dem Fähigkeitsmanagement des Landes Brandenburg fortlaufend zu übermitteln.
5.2 Fachberatung Luft (FB Luft) 
Die Fachberatung Luft (FB Luft) berät die Einsatzleitung/den Führungsstab zu wesentlichen Fragen, die im Zusammenhang mit luftgebundenen Maßnahmen der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr bestehen. Die FB Luft bewertet dabei Einsatzlagen aus einer taktischen Fachperspektive, berät zu technischen Möglichkeiten und koordiniert die Unterstützung durch Spezialressourcen in Zusammenarbeit oder im Auftrag der Einsatzleitung. Ist in der Führungsorganisation gleichzeitig eine nachgeordnete, tätigkeitsbezogene Einsatzabschnittsleitung Luft (EAL Luft) eingerichtet, erfolgt i.d.R. eine abgestimmte Aufgabenwahrnehmung mit dieser Leitungsfunktion.
Die Aufgaben sowie die Kenntnisse der FB Luft für die Unterstützung und Beratung der Einsatzleitung/des Führungsstabes sind insbesondere:
· Fachliche Erstellung einer einsatztaktischen Lagebeurteilung im Sinne eines verhältnismäßigen Luftfahrzeugeinsatzes (LFZ-Einsatz)
· Fachlicher Beitrag zur Ordnung des Raumes
· Fachliche Beratung zu technischen und taktischen Möglichkeiten eines LFZ-Einsatzes:
· insbesondere Fähigkeitskenntnisse zu/Leistungsprofile von Luftfahrzeugen und deren Einbindungsvoraussetzungen
· Erläuterung von Fachbegriffen
· Unterstützung bei der Anforderung von Spezialressourcen
· Gewährleistung der Sicherheit
· Unterstützung bei der Interpretation von Luftbildaufnahmen 
· Unterstützung bei der Veröffentlichung von NOTAM-Mitteilungen

5.3 Einsatzabschnittsleitung Luft (EAL Luft)
Die Einsatzabschnittsleitung Luft (EAL Luft) ist für die technisch-taktische Einsatzdurchführung eines koordinierten LFZ-Einsatzes verantwortlich. Der Verantwortlichkeitsrahmen umfasst hierbei insbesondere die Berücksichtigung von sicherheitsrelevanten Aspekten und die kooperative Auftragsabstimmung mit eingebundenen LFZ-Besatzungen. Die EAL Luft wird bei Erfordernis innerhalb der Führungsorganisation eingerichtet. Ist eine FB Luft unterstützend in der Einsatzleitung/dem Führungsstab tätig, so erfolgt eine abgestimmte Aufgabenwahrnehmung zwischen beiden Stellen im Sinne der übergeordneten Führungsabsicht der Einsatzleitung/des Führungsstabes.
Die Aufgaben der EAL Luft umfassen insbesondere: 
· Koordination und Abstimmung luftgebundener Einsatzmaßnahmen (z. B. Wasserabwürfe, Luftaufklärung, Transport)
· Einsatzkoordination/Synchronisation von boden- und luftgebundenen Maßnahmen 
· Sicherstellung der Einsatzsicherheit von Luft- und Bodenkräften (z. B. Luftraumtrennung, Gefahrenmanagement)
· Kooperative Strukturierung und Überwachung des einsatzbezogenen Luftraumes mit LFZ-Führern; dies umfasst beispielsweise:
· Eingerichtete Außenstationen
· Ab-/Abflugbereiche
· Wartezone/holding pattern, 
· Notlandeplatz/Notabwurfzone, 
· Höhenstaffelung von eingebundenen LFZ, 
· NOTAM-Erfordernisse
· Durchführung von Briefings und Debriefings mit den LFZ-Besatzungen nach einer im Land Brandenburg bereitgestellten Briefingvorlage
· Identifizierung von Einsatzschwerpunkten in Abstimmung mit der Einsatzleitung
· Veranlassen von technisch-taktischen Maßnahmen in Abstimmung mit LFZ-Besatzungen, ggfs. mit Taktischer Abwurfkoordination
·  Führung eines Einsatztagebuchs und Veranlassen von regelmäßigen Lagemeldungen
· Dokumentation und Kontrolle aller Maßnahmen
· Frühzeitige Feststellung und Veranlassung von Versorgungs- und Verpflegungsbedarfen
5.4 Auf Zusammenarbeit angewiesen & Situationsangepasste Ergänzungsfunktionen
Alle organisations- sowie einsatzabschnittsübergreifenden Maßnahmen des Fähigkeitssystem der Luftkoordination werden im Kontext auf Zusammenarbeit angewiesen wahrgenommen.
Auf Zusammenarbeit angewiesen (aZa) bezeichnet im Rahmen der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr in der Luftkoordination einen strukturellen und funktional-rechtlichen Zustand, in dem eine Organisationseinheit oder Funktion ihre Aufgaben, Befugnisse und Zielerreichung nicht eigenständig und autark, sondern nur im abgestimmten Zusammenwirken mit anderen Organisationen, Führungsebenen oder Luftfahrzeugbetreibern wirksam wahrnehmen kann.

aZa beschreibt damit eine interdependente Aufgabenerfüllung, bei der
· operative Wirksamkeit,
· Rechtmäßigkeit des Handelns,
· Sicherheit von Personal und Material sowie
· Führungsfähigkeit

zwingend von koordiniertem Zusammenwirken abhängen.
Eine Funktion gilt als aZa, wenn mindestens folgende Merkmale erfüllt sind:
1) Ressourceninterdependenz: Eigene Ressourcen reichen zur Aufgabenerfüllung nicht aus (z. B. keine eigenen LFZ)
2) Rechts- und Zuständigkeitsfragmentierung: Zuständigkeiten verteilen sich auf mehrere Träger (kommunal, landesrechtlich, ggf. militärisch)
3) Fehlende disziplinare Unterstellung: Es besteht keine vollständige Befehlsgewalt über eingesetzte Luftfahrzeuge oder deren Personal
4) Sicherheitskritische Wechselwirkungen: Fehlerhafte Abstimmung gefährdet unmittelbar Einsatzkräfte oder Dritte
5) Notwendigkeit standardisierter Schnittstellen: Funkverfahren, Einsatzabschnittsbildung, Auftragstaktik, Lagebilder

Die Luftkoordination in der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr ist typischerweise organisationsübergreifend angelegt. Sie verbindet u. a.:
· kommunale Gefahrenabwehr (Feuerwehr, Katastrophenschutz),
· Luftfahrzeugbetreiber (z. B. Polizei, Bundeswehr, private Betreiber),
· medizinische Strukturen (z. B. RTH bei MANV),
· Leitstellen,
· ggf. militärische Kräfte im Rahmen von Unterstützungsleistungen.

Hierbei bestehen regelmäßig keine einheitlichen Unterstellungsverhältnisse im Sinne interbehördlicher Befehlsketten, sondern funktionale Kooperationsbeziehungen.
Die Abhängigkeit von Zusammenarbeit zeigt sich neben der Arbeit der Führungsfunktionen der Luftkoordination (FB Luft, EAL Luft) insbesondere bei den situationsangepassten Ergänzungsfunktionen (z. B. TAK, LLKO, Lastmanagement, RTH-Koordination). Diese Ergänzungsfunktionen sind in der Anlage X.1 beschrieben. 
6 Einsatz
Der Einsatz der Luftkoordination dient der sicheren, geordneten und wirksamen Durchführung luftgebundener Maßnahmen. Ziel ist die koordinierte Einbindung aller beteiligten LFZ sowie die Synchronisation von luft- und bodengebundenen Einsatzhandlungen unter einheitlichen Führungs- und Kommunikationsstrukturen.
6.1 Einsatzbeginn und grundlegende Maßnahmen
Der Einsatz der Luftkoordination beginnt mit der Alarmierung der erforderlichen Fähigkeitsstufe gemäß Abschnitt 5 über die in Abschnitt 3 festgelegten Alarmierungswege. Der Zugriff auf die relevanten Einsatzunterlagen (z.B. Sonderpläne, Checklisten etc.) muss für alarmierte Führungsfunktionen sichergestellt sein.
Kann die erforderliche Mindeststärke der alarmierten Fähigkeitsstufe im eigenen Zuständigkeitsbereich nach einer angemessenen Rückmeldefrist nicht erreicht, werden ist Person/Funktion (z.B. Kreisbrandmeisterei, AL Ordnungsamt, …) unverzüglich zu informieren, um über die Überführung in ein anderes Alarmierungsverfahren zu entscheiden.
Die entsandten Kräfte der Luftkoordination (je nach Fähigkeitsstufe) melden sich bei der Einsatzleitung/dem Führungsstab an und übernehmen die Aufgaben entsprechend der Fähigkeitsanforderung. 
Einzelindikatoren für die Bildung eines EA Luft nach Stufe 3 sind insbesondere:
· Beteiligung ab zwei unterschiedlicher LFZ-Betreiber (mit bemannten o./u. unbemannten Luftfahrzeugen)
· Einsatz unterschiedlicher Luftfahrzeugtypen (Starr- und Drehflügler),
· Einrichtung mehrerer Plätze u./o. Stellen für LFZ
· paralleler Einsatz bemannter und unbemannter Luftfahrzeuge (UAS)
· Hinweis: Die Gesamtverantwortung für den Einsatzerfolg und somit der Führungsorganisation obliegt der örtlich zuständigen Einsatzleitung/dem örtlich zuständigen Führungsstab. Die Einrichtung wird durch diese Instanz beauftragt. Von der Bildung eines EA Luft abweichende Entscheidungen dieser Instanz sind zu akzeptieren.  
Im Rahmen des Einsatzes sind durch die Kräfte der Luftkoordination insbesondere folgende Aufgaben sicherzustellen:
· Sicherung und Strukturierung des Einsatzluftraumes,
· Durchführung von Briefings,
· Umsetzung taktischer Maßnahmen unter Berücksichtigung der Einsatzsicherheit,
· Dokumentation.
Zur Unterstützung eines einheitlichen Ablaufes soll sich an den im Land Brandenburg bereitgestellten Vorlagen orientiert werden.
6.2. Sicherung des Einsatzluftraums
Zur Sicherung des Einsatzluftraums sind lageabhängig folgende Maßnahmen umzusetzen:
· NOTAM: Bei länger andauernden Einsätzen oder zur Information anderer Luftverkehrsteilnehmer ist unverzüglich ein NOTAM (Notice to Air Missions) über das NOTAM-Office der Deutschen Flugsicherung (DFS) veröffentlichen zu lassen.
· Luftraumstrukturierung: Festlegung von An- und Abflugwegen, Wartezonen (Holding Pattern), Außenlandeplätzen, Abwurfbereichen, Wasserentnahmestellen, Notabwurfbereichen sowie Höhenstaffelungen zur sicheren Trennung unterschiedlicher Luftfahrzeuge sind in Abstimmung mit den LFZ-Personal zu treffen.
· Abstimmung: Eine kontinuierliche und enge Koordination mit der DFS, der Luftaufsicht, den fliegenden Einheiten der BOS sowie ggf. beteiligten privaten Luftfahrzeugbetreibern, aber auch bodengebundenen Einheiten ist sicherzustellen.
6.3. Durchführung von Briefings 
Mindestens vor dem jeweiligen Einsatzbeginn sowie dem Wechsel von LFZ-Besatzungen ist durch die EAL Luft ein standardisiertes Briefing mit den entsprechenden LFZ-Besatzungen und/ oder dem UAS-Bedienpersonal durchzuführen. Wesentliche Inhalte sind:
· Einweisung in die aktuelle Lage und den spezifischen Einsatzauftrag
· Bekanntgabe der aktuellen taktischen Organisations- und Kommunikationsplanes (inkl. BOS-Digitalfunk-Rufgruppen, Flugfunk-Frequenzen)
· Übermittlung von Einsatzschwerpunkten mit geografischen Koordinaten (vorzugsweise mit geografischen Koordinaten nach WGS 84) für Außenstationen, Wasserentnahmestellen sowie weitere notwendige Stellen/Plätze
· Hinweise auf besondere Gefahren wie Kampfmittelverdachtsflächen oder Hochspannungsleitungen
· Ggf. Hinweise auf andere Luftfahrzeuge im Einsatzbereich

6.4. Taktik und Sicherheit
Der EAL Luft ist für die abgestimmte Umsetzung der taktischen Maßnahmen und die Sicherheit im tätigkeitsbezogenen Einsatzabschnitt verantwortlich. 
· Einsatzkoordination: Der EAL Luft synchronisiert luftgebundene Maßnahmen mit den Kräften am Boden. Während Wasserabwürfen darf sich kein Personal im Abwurfbereich aufhalten. Wenn notwendig ist eine taktische Abwurfkoordination einzurichten. 
· Sicherung von Außenstationen: Für Lande- und Betankungsplätze ist die Einsatzsicherheit (Brandschutz mit mind. 500 l Wasser/Schaum, technische Hilfeleistung, Absperrung gegen Dritte) sicherzustellen.
· Sichere Wasserentnahme an offenen Gewässern: Bei der Wasserentnahme aus offenen Gewässern ist die Sicherheit im Benehmen mit unterstützenden Einheiten sicherzustellen. Hierzu zählen insbesondere die Sperrung und Freihaltung von erforderlichen Wasserflächen (bspw. mit Unterstützung der Wasserschutzpolizei) sowie die Bereitstellung von spezialisierten Einheiten (bspw. Fachdienst Bergung, Teilbereich Wassergefahren) zur Sofortintervention in räumlicher Nähe des Entnahmebereiches. 
· Trennung bemannt/unbemannt: Ein gleichzeitiger Einsatz von bemannten und unbemannten Luftfahrzeugen im Einsatz ist aus Sicherheitsgründen zu vermeiden. Ein Einsatz ist über eine strikte räumliche oder zeitliche Trennung vorzunehmen. Ausnahmen sind eindeutig im Briefing zu dokumentieren.
· LFZ-Autorisierung: Bemannte/unbemannte LFZ melden sich bei der EAL Luft an, um einen effizienten Einsatzablauf sicherzustellen. Insbesondere UAS aus anderen, überwiegend bodengebundenen Einsatzabschnitten sind der EAL Luft zu melden. Deren Einsatz ist konsequent mit der EAL Luft abzustimmen. Es ist durch organisatorische und/oder technische Maßnahmen sicherzustellen, dass RTH-Durchflüge (externe Einsatzaufträge) im einsatzbezogenen Luftraum vorab bekannt gemacht werden.
· Dienstanweisungen: Organisationsinterne Dienstanweisungen und Verfahren der LFZ-Betreiber zum sicheren Flugbetrieb haben Vorrang vor dieser Dienstanweisung; ggf. sind besondere Absprachen zwischen dem Piloten/ Drohnenführer und dem EAL Luft notwendig

6.5. Dokumentation, Berichtswesen und Einsatzende
Alle getroffenen Maßnahmen, Lagemeldungen und Abstimmungen sind chronologisch im Einsatztagebuch zu dokumentieren. Nach Abschluss der Maßnahmen/ Entlassung von LFZ aus dem Einsatz erfolgt ein Debriefing mit den beteiligten Kräften. Die im Land Brandenburg bereitgestellten Führungsmittelvorlagen zur Luftkoordination und Führungsunterstützung sowie zur digitalen Aufbau- und Ablauforganisation (Führungsunterstützungssoftware) sind hierfür zu nutzen, sofern besondere Umstände keine anderen Optionen bedingen.
Ein abschließender Einsatzbericht (After Action Review) ist an die Einsatzleitung/den Führungsstab und die entsendende Untere Katastrophenschutzbehörde zu übermitteln. Die Berichte werden zur kontinuierlichen Optimierung der Luftkoordinationsfähigkeiten ausgewertet.
Der Einsatz der Luftkoordination kann aus folgenden Gründen beendet werden. Die Aufzählung der Gründe ist nicht abschließend.
· Der Einsatzauftrag der luftgebundenen Maßnahmen wurde erreicht.
· Die Unverhältnismäßigkeit der fortlaufenden Planung und Durchführung eines (insbesondere bemannten) LFZ-Einsatzes wurde durch die Einsatzleitung/den Führungsstab festgestellt.
· Die anfordernde Einsatzleitung/der anfordernder Führungsstab benötigt keine Fachberatung/ EAL Luft mehr.
· Es befinden sich keine Luftfahrzeuge mehr im Einsatz und es nicht vorgesehen weitere Luftfahrzeuge in den Einsatz zu bringen.
· Es können keine Führungsfunktion zur Luftkoordination mehr gestellt werden.
Der Grund des fähigkeitsspezifischen Einsatzendes ist abschließend zu dokumentieren. 
7 [bookmark: _Hlk222398250]Qualifikation & Aus-/Fortbildung von Führungskräften der Luftkoordination
Führungskräfte der Luftkoordination (FB Luft, EAL Luft) müssen eine fundierte Führungsausbildung nachweisen. Zudem sind praxisorientierte Kenntnisse und Einsatzerfahrungen für die Funktionsausübung erforderlich. Situationsangepasste Ergänzungsfunktionen in der Luftkoordination sind entsprechend ihrer spezifischen Tätigkeitsausübung zu befähigen.
Führungskräfte der Luftkoordination müssen zur Funktionsausübung folgende Qualifikationen und Voraussetzungen nachweisen:
· Nachweis über erfolgreich abgeschlossenen Führungsausbildung: mindestens Zugführer für ehrenamtliche Angehörige einer Freiwilligen Feuerwehr oder gleichwertige, erfolgreich erworbene Führungsqualifikation
· Nachweis über erfolgreich abgeschlossenen Funktionsausbildung: Luftkoordinator an Einsatzstellen im Brand- und Katastrophenschutz oder gleichwertige, erfolgreich erworbene Qualifikation
Dieser Personenkreis hat im Zuge des Fähigkeitserhalts mindestens 16 Stunden Fortbildung innerhalb von zwei Jahren zu leisten und nachzuweisen. Maßnahmen dieser Fortbildung können sein:
· Teilnahme an Theorie-/Praxisveranstaltungen mit eindeutigem Bezug zur Luftkoordination
· Teilnahme an Einsatz-/Planübungen mit Luftfahrzeugen
· Online-Veranstaltungen
· Unterweisungen an potenziell einsetzbaren LFZ
Theoretische Fortbildungsmaßnahmen umfassen u.a. die Vertiefung der Kenntnisse 
· in die Luftraumstruktur, 
· in das aktuelle Luftfahrtrecht, 
· in die Zusammenarbeit zwischen bemannten und unbemannten Luftfahrzeugen (BOS-Drohnen) 
· sowie die eigenständige Weiterbildung in fachspezifische Verfahren.
Praktische Fortbildungsmaßnahmen umfassen insbesondere 
· die Anwendung und Optimierungen von Checklisten zur Luftkoordination, 
· die Durchführung von NOTAM-Verfahren, 
· die Unterweisungen an luftgebundenen Mitteln zur Vegetationsbrandbekämpfung (einschließlich Zubehör wie bspw. Löschwasserentnahmebehälter) sowie zum Lastentransport 
· die Durchführung und Koordination realer Löschwasserabwürfe mit verschiedenen Luftfahrzeugen (z. B. Bundeswehr, Bundespolizei) 
· die Kommunikation und Einweisung von Bordpersonal (Briefing/Debriefing) sowie 
· die Handhabung von Koordinatensystemen wie WGS-84.
[bookmark: _Hlk222397951]Die Teilnahme an diesen Fortbildungsmaßnahmen ist für die Luftkoordinatoren ein wesentlicher Bestandteil, um die Schnittstellenfunktion zwischen der örtlich zuständigen Einsatzleitung/dem örtlich zuständigen Führungsstab und den fliegenden Einheiten sicher wahrnehmen zu können.
8  Ausstattung
Zur Organisation und Sicherstellung der Luftkoordination bei Übung und Einsatz sind Führungs- und Einsatzmittel erforderlich, die ggfs. an die jeweiligen Einsatzumstände angepasst werden müssen. Als Grundausstattung der Luftkoordination werden die, in Anlage X.2 auflisteten, PSA und weiteren Bestandteile, neben den unter 5.1 aufgeführten Einsatzmitteln, definiert. 
Bei Beteiligung am Gefahrenmanagement zur Einrichtung, zum Betrieb und zur Sicherung von Landeplätzen/Außenstationen für LFZ durch Feuerwehreinheiten sind die Einsatzmittel und weiteren Bestandteile der Anlage X.3 als Präventions- & Interventionsgrundausstattung zu betrachten.


9 Inkrafttreten
Diese Dienstanweisung tritt am [Datum] in Kraft.

[Unterschrift Landrat / Leiter Katastrophenschutz]











Musteranlagen
· [bookmark: _Hlk222395053]Musteranlage X.1 – Situationsangepasste Ergänzungsfunktionen
· Musteranlage X.2 - Grundausstattung der Luftkoordination
· Musteranlage X.3 – Präventions- & Interventionsgrundausstattung an Landeplätzen/Außenstationen für LFZ
· Anlage X.4: Checkliste Luftkoordinator (LSTE Brandenburg, Version 1)
· Anlage X.5: Briefingvorlage Luftkoordinator (LSTE Brandenburg, Version 1)
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